
Schwarzwälder Wasserpfad

Herzlich Willkommen auf dem Schwarzwälder Wasserpfad 
in Alpirsbach-Reinerzau!

Der Schwarzwälder Wasserpfad führt vom Wanderparkplatz entlang 
der Kleinen Kinzig zur Trinkwassertalsperre und über einen Waldweg 
(„Burgstaller Weg“) wieder zurück. 
Auf einer Strecke von ca. 6 km zeigen 36 Tafeln und mehrere Modelle 
das Wasser in seiner Bedeutung für die Natur, den Menschen und die 
technische Entwicklung.
Bei Umrundung des Stausees kommen weitere 6 km hinzu.

Der Schwarzwälder Wasserpfad wurde unter Mitwirkung zahlreicher 
Reinerzauer Bürger, des Zweckverbandes Wasserversorgung Kleine 
Kinzig, der Ortschaftsverwaltung Reinerzau, des Schwarzwaldvereins 
Alpirsbach und der mit der Herstellung der Tafeln und des Pavillons beauftragten Firmen 1997 erstellt. Eine erste 
Erneuerung erfolgte 2006. Eine weitere Erneuerung war im Jahr 2025 nötig, hierbei erfolgten auch etliche Aktua-
lisierungen und Ergänzungen. Dabei wurden die Holzriese und die Flößerei stärker berücksichtigt. 

Die Erstellung und die Erneuerung des Schwarzwälder Wasserpfades wurde ermöglicht durch Spenden und Zuschüsse 
zahlreicher Firmen und Einrichtungen und weiterer Geldgeber.

Die Trägerschaft des Schwarzwälder Wasserpfades wurde vom Schwarzwaldverein Alpirsbach übernommen.

Die Initiatoren und Helfer wünschen allen Besuchern schöne und interessante Stunden am und mit dem Wasser 
sowie viel Freude auf dem Schwarzwälder Wasserpfad.

Weitere Informationen zum Schwarzwälder Wasserpfad:

Stadtmarketing + Tourismus

Krähenbadstraße 2
72275 Alpirsbach
Telefon: 07444 / 9516 – 281
www.alpirsbach.de

Schwarzwaldverein
Reinerzauer Oberdörfle 39
72275 Alpirsbach-Reinerzau
Telefon 07444/91145
info@hinterwaelder-rind.de
www.swv-alpirsbach.de

Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig (WKK)

Berneckstraße 100
72275 Alpirsbach-Reinerzau
Telefon 07444/612-0
info@zvwkk.de 

Alle Info-Tafeln des Wasserpfades finden sich auch auf www.swv-alpirsbach.de – ob zur Vorbereitung von Wanderungen oder einfach, um das Gesehene und Erlebte 
nochmals zu vertiefen!

Hinweis:
Das Begehen des Schwarzwälder Wasserpfades sowie die Benutzung seiner Einrichtungen erfolgt auf eigene Gefahr. Ersteller, Träger und Grundstückseigentümer 
übernehmen keinerlei Haftung für möglicherweise entstehende Schäden an Leben, Gesundheit und Eigentum der Benutzer. Es wird des weiteren darum gebeten, 
sich an das Betretungsverbot für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke für die Zeit vom 01. März bis 30. September zu halten (gilt auch für Hunde!) und jegliches 
Wegwerfen von Abfällen zu unterlassen. Sollte der Waldweg infolge von Forstarbeiten gesperrt sein, ist dies unbedingt zu beachten!


